
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2015/1/20 4Ob164/14t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2015

Norm

KMG §1 Abs1

KMG §5

Rechtssatz

Vom Begri  des ö entlichen Angebots im Sinn von § 1 Abs 1 Z 1 KMG sind nur Mitteilungen erfasst, mit denen (auch)

Anleger in Österreich angesprochen werden. Es kommt dabei nicht darauf an, von welcher Stelle die Angebote

ausgehen, sondern darauf, ob damit Personen in Österreich angesprochen werden sollen.
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